
                                                        
 

Gemeinsamer Antrag 
 

der Fraktionen 
Bürger für Haseldorf (BfH)  

SPD Haseldorf-Haselau 
 

Die Fraktionen beantragen zur  

Gemeindevertretung Haseldorf  
Sitzung am 3. Dezember 2020  

 
Die Gemeindevertretung Haseldorf möge beschließen: 

 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Haseldorf wird im §2 gemäß § 35a  Gemeindeordnung (GO) 
derart erweitert, dass die Durchführung von Sitzungen in Gestalt von Videokonferenzen in 
bestimmten Fällen („höhere Gewalt“) ermöglicht wird. Um die Öffentlichkeit der Sitzung zu 
garantieren, ist die Sitzung zeitgleich sowohl im Internet („stream“) als auch in einem realen 
Raum/Saal in Haseldorf zu übertragen. So können Bürgerinnen und Bürger die Sitzung 
verfolgen, eine  Einwohnerfragestunde  kann virtuell und in diesem realen Raum durchgeführt 
werden.  
§ 2 wird daher ergänzt um: „In den nach § 35a der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 
genannten Ausnahmefällen ist eine Beratung der gemeindlichen Gremien in der nach § 35a 
beschriebenen Weise in Form einer Videokonferenz zulässig.“ 
Das Amts GuMS möge sich bei der Landesregierung und der Kommunalaufsicht ferner dafür 
verwenden, die Möglichkeit eines einfachen Umlaufbeschlusses ohne eigentliche Sitzung 
vorzusehen.“ 
 
Begründung: 
Die nach wie vor bestehende Corona-Pandemie behindert seit März 2020 die politische 
Selbstverwaltung auch der Gemeinde Haseldorf. Seit nunmehr über sechs Monaten gibt es 
nicht die Möglichkeit, Sitzungen der Ausschüsse und der Gemeindevertretungen sowie 
Verbandsversammlungen in Form einer Videokonferenz oder mit Umlaufbeschlüssen 
durchzuführen. Andere Bundesländer sind hier deutlich weiter. Die politische 
Selbstverwaltung unserer Gemeinden muss erhalten bleiben! 
 

Haseldorf, 22.11.2020 
 

Gisela Speer 
Bürger für Haseldorf (BfH) – Freie Wählergemeinschaft 

Dr. Boris Steuer 
SPD Ortsverein Haseldorf-Haselau 
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Gemeinde Haseldorf 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0332/2020/HaD/BV 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 18.11.2020 

Bearbeiter: Frank Wulff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Haseldorf 03.12.2020 öffentlich 

 

Neufassung der Hauptsatzung 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
In Anbetracht der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie hat der Landesgesetz-
geber die Gemeindeordnung Schleswig-Holstein geändert. Es wurde der § 35a GO 
„Sitzungen in Fällen höherer Gewalt“ eingerichtet. Dadurch wird es ermöglicht, dass 
bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren au-
ßergewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen 
und -vertreter an Sitzungen der Gemeindevertretung erschwert oder verhindert, die 
notwendigen Sitzungen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der 
Mitglieder im Sitzungsraum als Videokonferenz durchgeführt werden können. Sofern 
eine Gemeinde das für sich vorsehen möchte, ist eine Regelung in der Hauptsatzung 
notwendig. Hierzu sind einige weitere Anmerkungen notwendig, die sich auch aus 
den weiteren gesetzlichen Vorgaben ergeben: 
 
1) Eine Sitzung im Rahmen einer Videokonferenz muss, dem Regel-

Ausnahmeverhältnis folgend, notwendig sein. Eine solche Sitzung wird somit nur 
dann möglich, wenn die Arbeit des Beschlussgremiums nicht möglich und somit 
die Handlungsfähigkeit der Gemeinde gefährdet wäre. Das bedeutet, dass im 
Fall einer Sitzung per Videokonferenz auch nur solche Tagesordnungspunkte 
behandelt werden können, die keinen Aufschub dulden, beispielsweise weil an-
dernfalls ein Schaden droht. 

 
2) Nach Auffassung der Kommunalaufsicht kann kein Gremienmitglied verpflichtet 

werden, sich in eine Videokonferenz einzuwählen. Über dann geltende Alternati-
ven gibt es noch keine endgültige Auffassung der Aufsichtsbehörden. § 35a GO 
eröffnet sowohl die Möglichkeit, eine Sitzung gänzlich als Videokonferenz durch-
zuführen, als auch eine Hybridlösung zu wählen, in der z.B. nur die Mitglieder, 
die zu Risikogruppen zählen, per Video zugeschaltet werden. 

 
3) Es sind geeignete technische Hilfsmittel einzusetzen, durch die die Sitzung ein-
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schließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und Ton 
an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Öffentlichkeit der 
Sitzungen ist durch zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in einen öffentlich 
zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder eine vergleichbare 
Einbindung der Öffentlichkeit über Internet herzustellen. Das bedeutet, dass die 
Sitzungen in einem physischen Raum (z.B. Dorfgemeinschaftshaus, Turnhalle, 
Gaststätte) zu übertragen sind. Die Einwohner*innen verfügen über Teilnahme-
rechte. Es muss somit eine Räumlichkeit sein, die auch über entsprechende Ka-
pazitäten verfügt, um die Vorgaben der dann gegebenen Schutzregelungen ein-
zuhalten (z.B. Abstands- und Kontaktverbote). Weiter muss die Sitzung zeitgleich 
im Internet übertragen werden. 

 
4) Die technischen Hilfsmittel zur Übertragung der Sitzungen in einem physischen 

Raum und im Internet müssen die Wahrung der Teilnahmerechte sicherstellen. 
Dazu gehört z.B. auch, dass die in dem physischen Raum anwesenden Einwoh-
ner*innen, oder die Einwohner*innen, die die Sitzung zu Hause im Internet ver-
folgen, ihr Teilnahmerecht während der Einwohnerfragestunde ausüben können. 
Auf die Einwohnerfragestunde dürfte nur in Ausschusssitzungen verzichtet wer-
den (das müsste die Hauptsatzung dann so regeln). Es ist noch nicht abschlie-
ßend geklärt, ob eine Einwohnerfragestunde in der Form gestaltet werden kann, 
dass die Einwohner*innen ihre Fragen und Anregungen vorab per Mail oder Post 
an den Vorsitzenden bzw. die Verwaltung übersenden. Dann wären u.a. Nach-
fragen nicht mehr möglich. 
Zu klären ist auch, was passiert, wenn während einer Sitzung Teilnehmer*innen 
aus technischen Gründen aus der Konferenz fliegen und sich über einen länge-
ren Zeitpunkt oder gar nicht mehr einwählen können. 
Unklar ist weiter, wie mit befangenen Gremienmitgliedern umgegangen wird. Im 
Gegensatz zur Präsenzsitzung hätten diese online immer die Möglichkeit, über 
den Livestream für die Einwohner*innen die Beratung und Beschlussfassung 
trotzdem weiter zuzusehen. 

 
5) Die Gemeinde hat sicherzustellen, dass die technischen Anforderungen und die 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen für eine ordnungsgemäße Durchführung 
der Sitzung einschließlich Beratung und Beschlussfassung eingehalten werden. 
Die Verantwortung liegt hierbei bei d. Vorsitzenden. Sie/Er hat sicherzustellen, 
dass die Übertragung jederzeit gesichert ist, dass auch nur wirklich die Teilnah-
meberechtigten Zugang zur Sitzung haben (wichtig bei der Behandlung nichtöf-
fentlicher Sitzungsteile, oder bei dem Ausschluss von Gremienmitglieder auf-
grund von Befangenheit) und dass jederzeit die kommunalrechtlichen Vorgaben 
(z.B. offene Abstimmungen, geregelte Verhandlungsleitung, Wahrung der Be-
schlussfähigkeit, etc.) eingehalten werden. 

 
6) Zu beachten ist, dass die Durchführung der Sitzungen im Rahmen einer Video-

konferenz personellen Mehraufwand durch die Verwaltung erzeugen. Nicht jede/r 
Vorsitzende wird in der Lage sein, Sitzungen als Videokonferenz mit den sich da-
raus ergebenden technischen Umständen zu leiten. Sinnvoll scheint es daher zu 
sein, dass sich Vorsitzende/r und Sitzungsbegleitung/Protokollführung in einem 
Raum gemeinsam treffen, um die Videokonferenz zu leiten und d. Vorsitzende/n 
zu unterstützen. Einige Verwaltungen im Land lassen die Sitzungen auch unter 
der Leitung d. Vorsitzenden durch eine Person der Verwaltung „moderieren“, die 
dann die Technik handelt. Zeitgleich ist Personal in die Räumlichkeit abzustellen, 



in denen die Sitzungen übertragen werden. Hier muss mindestens eine Person 
zur Organisation zur Verfügung stehen. 

 
7) Eine Regelung in der Hauptsatzung kann auf die Sitzungen der Ausschüsse er-

weitert werden. Das gilt auch für Jugend- oder Seniorenbeiräte. 
 
8) Die Durchführung von Wahlen ist bei Sitzungen als Videokonferenz nicht mög-

lich. 
 
Mit der jetzigen Anpassung der Hauptsatzung würde erstmal nur die rechtliche 
Grundlage gesetzt werden, um überhaupt Sitzungen in der Form einer Videokonfe-
renz durchführen zu können. An das Tool zur Durchführung der Videokonferenzen 
sind umfangreiche Voraussetzungen geknüpft. Neben einer einfachen Bedienung, 
der Einhaltung rechtlicher Vorgaben an eine Sitzung sind es vor allem die daten-
schutzrechtlichen Bedingungen, die einzuhalten sind. Zurzeit vielfach genutzte Tools 
wie z.B. „Zoom“, Microsoft Teams“ oder „Skype Business“ scheiden daher momentan 
aus. Noch steht kein zertifiziertes Programm zur Verfügung. 
 
Vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung gibt es 
einen Vorschlag zur Regelung in der Hauptsatzung: 
 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 
 
(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren 

außergewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertrete-
rinnen und -vertreter an Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder 
verhindern, können die notwendigen Sitzungen der Gemeindevertretung ohne 
persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als Videokonferenz 
durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 
durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen 
zeitgleich in Bild und Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen 
werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister. 

 
(2) Sitzungen der Ausschüsse können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den. Die Entscheidung hierüber trifft die oder der Versitzende des jeweiligen 
Ausschusses in Absprache mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister. 
 

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 
 

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im 
Fall der Durchführungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Be-
ratungsgegenständen oder anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
stellen und Vorschläge und Anregungen unterbreiten können. Das Verfahren 
wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 bekanntge-
macht. 
 

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche 
Übertragung von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch 
eine Echtzeitübertragung oder eine vergleichbare Einbindung über Internet her-
gestellt.  



Es wird empfohlen, diesen Mustertext zu übernehmen. 
 
Umlaufbeschlüsse werden grundsätzlich nach der Gemeindeordnung nicht möglich 
sein. Die Landesregierung behält sich weiterhin vor, diese nur per Erlass in Einzelfäl-
len möglich zu machen. 
 
Neben der Einführung der Voraussetzungen zur Abhaltung von Sitzungen im 
Rahmen einer Videokonferenz, ist es sinnvoll bzw. erforderlich, dass die 
Hauptsatzung zu folgenden Punkten angepasst wird: 
 
In § 4 der Neufassung der Hauptsatzung sind die von der Gemeindevertretung an die 
Bürgermeisterin oder den Bürgermeister übertragenen Entscheidungen bis zu be-
stimmten Wertgrenzen definiert. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die 
Erhöhung der Wertgrenzen in folgenden Bereichen sinnvoll erscheint: 
 

Übertragene Entschei-
dung 

bisherige Wertgrenze neue Wertgrenze 

5. Abschluss von Lea-
sing-Verträgen 

soweit der monatli-
che/jährliche Mietzins 
500/6.000 € nicht über-
steigt 

soweit der monatli-
che/jährliche Mietzins 
1.000/12.000 € nicht über-
steigt 

9. Vergabe von Aufträgen  bis zu einem Wert von 
2.500 € 

bis zu einem Wert von 
10.000 € 

10. Vergabe von Archi-
tekten- und Ingenieurleis-
tungen  

bis zu einem Wert von 
2.500 € 

bis zu einem Wert von 
10.000 € 

 
Die vorgeschlagenen Sätze entsprechen inhaltlich denen der Gemeinden Haselau 
und Hetlingen. 
 
Eine weitere Anpassung der Hauptsatzung betrifft die mögliche Änderung der Rege-
lungen zu den Bekanntmachungen. Im September dieses Jahres ist die Bekanntma-
chungsverordnung des Landes S.-H. angepasst worden. Kurz gesagt, ist es nun 
möglich, nur das Internet als einzige Bekanntmachungsform einzusetzen, ohne dass 
vorab ein Hinweis in der Tageszeitung erfolgen muss. Als mögliche Varianten für Be-
kanntmachungen sind somit die örtliche Zeitung, der Aushang in Bekanntmachungs-
kästen oder das Internet vorgesehen. Sofern die Bekanntmachungsform Internet ge-
nutzt wird, muss die Satzung künftig darauf hinweisen, dass sich jede Person Sat-
zungen und Verordnungen kostenpflichtig zusenden lassen kann und Textfassungen 
am Sitz der Behörde zur Mitnahme ausliegen oder bereitgehalten werden. 
 
In der Hauptsatzung ist jetzt folgende Regelung bezüglich der Bekanntmachungen 
vorhanden: 
 

§ 13 
Veröffentlichungen 

(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung) 
 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Aushang an den Bekanntmachungsta-

feln, die sich  

 



a) im Buswartehäuschen, Scholenfleth 10 

b) Neuer Weg 74 

c) am Bürgerbüro Haseldorfer Marsch, Hauptstraße 23 

 
befinden, während einer Dauer von 14 Tagen bekanntgemacht. Gleichzeitig er-
folgt eine Bekanntmachung auf der Homepage des Amtes (www.amt-
gums.de). 

 
(2) Die örtliche Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf der Aushangfrist 

bewirkt. Bekanntmachungen über Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzung von 

Gemeindevertretungen gelten beim Aushang mit Ablauf des Tages, an dem sie 

an den Bekanntmachungstafeln angeschlagen worden sind, als bewirkt. Der 

Aushang bleibt bis zum Ablauf der Sitzung verfügbar. 

 

(3) Die Bekanntmachung im Internet bleibt bis zum Ablauf des Tages nach der Sit-

zung verfügbar. Satzungen und Verordnungen bleiben auch nach der Be-

kanntmachung dauerhaft auf der Homepage bestehen. 

 
(4) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen 

ist in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen 

Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende 

der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Datum 

zu vermerken. 

 
(5) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen 

ebenfalls in der Form des Absatzes 1 , soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 

 
Für die Gemeinde Haseldorf ist somit zurzeit die Bekanntmachungsform des Aus-
hangs geregelt. Die Bereitstellung im Internet erfolgt zusätzlich. Um Organisations-
aufwand zu sparen, wäre es möglich, künftig auf den Aushang weitestgehend zu 
verzichten und die Bekanntmachung vorrangig auf die Bereitstellung im Internet zu 
stützen. Nur die nach dem Baugesetzbuch erforderlichen Bekanntmachungen wür-
den weiterhin aufgrund aktueller Rechtslage über den Aushang und zusätzlich im 
Internet erfolgen müssen. Es würde den organisatorischen Aufwand erheblich verrin-
gern und die rechtssichere Handhabung der Bekanntmachungen verstärken, wenn 
die Gemeinde Haseldorf künftig bis auf die Bekanntmachungen nach dem Bauge-
setzbuch nur auf das Internet als Bekanntmachungsform setzt. Der beigefügte Ent-
wurf der Hauptsatzung sieht das so vor. 
 
 
In der neuen Fassung der Hauptsatzung sollten unbedingt Regelungen zur Erteilung 
des gemeindlichen Einvernehmens aufgenommen werden. Beim gemeindlichen Ein-
vernehmen geht es grundsätzlich um das Einverständnis einer Gemeinde zu einem 
Bauvorhaben. Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB ist erforderlich, 
wenn es sich um ein Vorhaben handelt, welches planungsrechtlich nach den folgen-
den Vorschriften zu beurteilen ist: 

• § 31 BauGB, Ausnahmen und Befreiungen von Bebauungsplänen 

• § 33 BauGB, Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung 



• § 34 BauGB, Bauvorhaben im Innenbereich   

• § 35 BauGB, Bauvorhaben im Außenbereich 
 

Die Gemeindeordnung stellt in § 27 klar, dass die Erteilung des gemeindlichen Ein-
vernehmens (zu allen vorgenannten Fällen) in der Zuständigkeit der Gemeindever-
tretung liegt. Gleichzeitig handelt es sich aber um keine vorbehaltene Aufgabe nach 
§ 28 GO, wodurch eine (teilweise) Übertragung der Zuständigkeit auf Fachausschüs-
se oder Bürgermeister/in zulässig ist. in der Hauptsatzung Haseldorf gibt es keinerlei 
Übertragungsregelungen, die Gemeindevertretung ist also immer zuständig. In der 
Praxis ergeben sich aus dieser „Nicht-Regelung“ häufig Probleme. Zum einen muss 
die Gemeindevertretung sich theoretisch mit jedem Antrag (und sei er noch so ge-
ringfügig) auseinandersetzen und über die Frage der Erteilung des gemeindlichen 
Einvernehmens entscheiden. Also auch Wintergärten, antragspflichtige Terrassen-
dächer, Garagen, Schuppen u.a. sind in der Gemeindevertretung zu beraten. Des 
Weiteren ergeben sich häufiger Fristprobleme. Die Entscheidung über die Erteilung 
des gemeindlichen Einvernehmens hat binnen 2 Monaten nach Antragseingang zu 
erfolgen. Die Frist ist nicht verlängerbar. Hat also bei Antragseingang die Gemeinde-
vertretung gerade vor wenigen Tagen getagt, ergibt sich unter Umständen ein Frist-
problem, da die Gemeindevertretung unter Umständen turnusmäßig nicht in so kur-
zen Intervallen tagt. Architekten- und Ingenieurbüros wissen diese Terminlagen häu-
fig auszunutzen. Auch für den Antragsteller ist eine derartige „Nicht-Regelung“ bür-
gerunfreundlich, da er auf eine Entscheidung der Gemeinde relativ lange warten 
muss. In der Praxis wird die Erfahrung gemacht, dass Antragsteller kleinerer Bauvor-
haben (z.B. Wintergarten) häufig kein Verständnis dafür haben, dass eine Entschei-
dung der Gemeinde erst nach 4, 6 oder 8 Wochen getroffen wird. Aus den vorge-
nannten Gründen wird daher empfohlen, in die Hauptsatzung eine Übertragungsre-
gelung zur Einvernehmensentscheidung aufzunehmen. Welche Entscheidungen auf 
einen Fachausschuss oder auf den Bürgermeister übertragen werden, kann hierbei 
frei entschieden werden. Die Übertragung sollte jedoch möglichst praxistauglich ge-
wählt werden. Die Gemeinden Haselau und Hetlingen haben mit ihren gleichlauten-
den Regelungen sehr gute Erfahrungen gemacht, sodass diese in die neue Haupt-
satzung eingearbeitet worden sind. Es betrifft hier die Ermächtigungen an die Bür-
germeisterin oder den Bürgermeister (§ 4 Abs. 2 Nr. 11) und das Aufgabengebiet des 
Bauausschusses (§ 5 Abs. 1). 
 
Als letzte Änderung wurde der § zur Verarbeitung personenbezogener Daten (§ 15) 
entsprechend der Vorgaben aus der EU-Datenschutzgrundverordnung angepasst. 
 
 
 
Finanzierung: -/-  
 
 
Fördermittel durch Dritte: -/- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Haseldorf.  
 



 
 
__________________ 
Sellmann 
 
 
 
Anlagen: 
 
Entwurf der Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Haseldorf.  
 
 
 





H a u p t s a t z u n g  
der Gemeinde Haseldorf  (Kreis Pinneberg) 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. 
Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 7. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 514) wird nach Beschluss der Gemeinde-
vertretung vom              und mit Genehmigung des Landrats des Kreises Pinneberg fol-
gende Hauptsatzung für die Gemeinde Haseldorf erlassen: 

 

 

§ 1 

Wappen, Siegel 
(zu beachten: § 12 GO) 

 
(1) Das Wappen ist fünfmal sparrenförmig geteilt von Rot und Silber, auf den silbernen 

Sparren belegt mit elf, sechs zu vier zu eins gestellten, mit der Spitze dem Spar-
renscheitelpunkt zugewendeten blauen Eisenhütlein. 
 

(2) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Unterschrift „Gemeinde Ha-
seldorf“. 
 

(3) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. 

 

 

§ 2 

Aufgaben der Gemeindevertretung 
(zu beachten: §§ 27, 28 GO) 

 
Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach §§ 27 und 28 GO zugewiesenen Entschei-
dungen, soweit sie sie nicht auf die Bürgermeisterin/den Bürgermeister oder auf ständi-
ge Ausschüsse übertragen hat. 

 

 

§ 3 

Einberufung der Gemeindevertretung  
(zu beachten: § 34 GO) 

 
Die Gemeindevertretung ist mindestens einmal im Vierteljahr einzuberufen. 
 
 

§ 4 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 
(zu beachten: § 35a GO) 

 
(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren 

außergewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterin-
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 2

nen und -vertreter an Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhin-
dern, können die notwendigen Sitzungen der Gemeindevertretung ohne persönli-
che Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als Videokonferenz durchgeführt 
werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, durch die die 
Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild 
und Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entschei-
dung hierüber trifft die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister. 

 
(2) Sitzungen der Ausschüsse können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt werden. 

Die Entscheidung hierüber trifft die oder der Versitzende des jeweiligen Ausschus-
ses in Absprache mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister. 

 
(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 
 
(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall 

der Durchführungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungs-
gegenständen oder anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemein-schaft stellen 
und Vorschläge und Anregungen unterbreiten können. Das Verfahren wird mit der 
Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 bekanntgemacht. 

 
(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche 

Übertragung von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch 
eine Echtzeitübertragung oder eine vergleichbare Einbindung über Internet herge-
stellt. 

 
 

§ 5 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 
(zu beachten: §§ 16 a, 27, 28, 34, 35, 43, 47, 50, 51, 95d, 95f, 95h GO) 

 
(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich 

übertragenen Aufgaben. 
 
(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

 
1. Stundungen bis zu einem Betrag von 2.500 €, 

 
2. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und Niederschlagung solcher Ansprüche, 

Führung  von Rechtsstreiten und Abschluss von Vergleichen, soweit ein Betrag 
von 2.500 € nicht überschritten wird, 
 

3. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewähr-verträgen und Bestellung 
anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich 
gleichkommen soweit ein Betrag von 2.500,00 € nicht überschritten wird, 

 
4. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegen-

standes einen Betrag von 5.000 € nicht übersteigt, 
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5. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der monatliche/jährliche Mietzins 
1.000/12.000€ nicht übersteigt, 

 
6. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Ver-

mögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 2.5000 € nicht über-
steigt, 
 

7. Annahme von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert von 
20.000,00 €,  

 
8. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden soweit der monat-

liche/jährliche Mietzins 1.000/12.000€ nicht übersteigt, 
 

9. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 10.000 €, 
 

10. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 10.000 
€. 
 

11. Entscheidungen über die Erteilung bzw. Nichterteilung des gemeindlichen Ein-
vernehmens nach § 36 Baugesetzbuch in allen Fällen, die nicht auf den Fach-
ausschuss übertragen sind. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist un-
abhängig von der Ermächtigung der Hauptsatzung berechtigt, im Einzelfall Vor-
haben (die in seiner Zuständigkeit liegen) durch den Ausschuss entscheiden zu 
lassen. 
 

 

§ 6 

Gleichstellungsbeauftragte  
(zu beachten: § 22 a AO) 

 
Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Geest und Marsch Südholstein kann an den 
Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch für 
nichtöffentliche Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig 
bekanntzugeben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das 
Wort zu erteilen. 

 

 

§ 7 

Ständige Ausschüsse 
(zu beachten: §§ 16 a, 22 Abs. 4, §§ 45, 46, 94 Abs. 5 GO) 

 
(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

A u s s c h ü s s e A u f g a b e n g e b i e t 

a) Finanzausschuss 

 
5 Gemeindevertreterinnen und -vertreter 
3 Bürgerinnen und Bürger, die der Ge-
meindevertretung angehören können 

• Finanzwesen 

• Grundstücksangelegenheiten 

• Steuern  

• Feuerwehrangelegenheiten 
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b) Bauausschuss 
5 Gemeindevertreterinnen und -vertreter 
3 Bürgerinnen und Bürger, die der Ge-
meindevertretung angehören können  

• Bau- und Wegewesen 

• Einvernehmens nach § 36 Bauge-
setzbuch für folgende Vorhaben: 
§ 31 Baugesetzbuch (Ausnahmen und 
Befreiungen von Bebauungsplänen) 
§ 35 Baugesetzbuch (Bauvorhaben im 
Außenbereich) 
§ 34 Baugesetzbuch (Bauvorhaben im 
Innenbereich); hier bei Vorhaben mit 
mehr als 2 Wohneinheiten und bei 
gewerblichen Vorhaben mit einer 
Nutzfläche von mehr als 300m². Dies 
gilt auch bei Nutzungsänderungen in 
entsprechender Größe. 

c) Sport-, Kultur-, Sozial- und Umwelt-

ausschuss 
5 Gemeindevertreterinnen und -vertreter 
3 Bürgerinnen und Bürger, die der Ge-
meindevertretung angehören können 
 

• Umweltschutz 

• Naturschutz 

• Landschaftspflege 

• Kultur- und Gemeinschaftswesen  

• Bücherei 

• Sportangelegenheiten 

• Kindergartenangelegenheiten 

• Schulwesen 

• Betreuungsschule 
 

d) Ausschuss zur Prüfung des Jahres-

rechnung 
2 Gemeindevertreterinnen und -vertreter 

 
Prüfung der Jahresrechnung 
 

 
Bei Beratung von Feuerwehrangelegenheiten in den vorstehenden Ausschüssen ist 
der Wehrführer und sein Stellvertreter beratend hinzuzuziehen. 
 
In die Ausschüsse zu a) bis c) können Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die 
der Gemeindevertretung angehören können; ihre Zahl darf die der Gemeindevertre-
terinnen und –vertreter im Ausschuss nicht erreichen. 

 
(2) Jede Fraktion kann die ihr angehörenden Gemeindevertreterinnen und -vertreter zu 

stellvertretenden Ausschussmitgliedern vorschlagen. Das stellvertretende Aus-
schussmitglied einer Fraktion wird tätig, wenn ein Ausschussmitglied seiner Fraktion 
oder ein auf Vorschlag seiner Fraktion gewähltes sonstiges Mitglied verhindert ist.  
 

(3) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und 
der nach § 22 Abs. 4 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen 
übertragen. Über das Vorliegen eines Ausschließungsgrundes wird dabei mit einfa-
cher Mehrheit entschieden. 

 
 
 

 



 5

§ 8 

Einwohnerversammlung 
(zu beachten: § 16 b GO) 

 
(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann eine Versammlung der 

Einwohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, 
die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt. 

 
(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der Gemeinde-

vertretung eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Ein-
wohnerversammlung ergänzt werden, wenn mehr als die Hälfte der anwesenden 
Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und Tagesordnung 
der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekanntzugeben.  

 
(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die Einwohnerversamm-

lung. Sie oder er kann die Redezeit bis zu 5 Minuten je Rednerin oder Redner be-
schränken, falls dies zur ordnungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversamm-
lung erforderlich ist. Sie oder er übt das Hausrecht aus.  

 
(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet der Einwohnerver-

sammlung über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erör-
terung. Einwohnerinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu ertei-
len. Über Anregungen und Vorschläge aus der Einwohnerversammlung ist offen 
abzustimmen.  
 
Vor Abstimmung sind die Anregungen und Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie 
gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen von mehr als der Hälfte der an-
wesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung 
über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, 
ist nicht zulässig.  

 
(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Nieder-

schrift muss mindestens enthalten: 
 
1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung, 
2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  
3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren, 
4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde, und 

das Ergebnis der Abstimmung. 
 

Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und der 
Protokollführerin oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

 
(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindever-

tretung behandelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung 
vorgelegt werden.  
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§ 9 

Höchstbetrag für die Übertragung der Zustimmung zur Leistung unerheblicher 

über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen und der Zustim-

mung zum Eingehen unerheblicher über- und außerplanmäßiger Verpflichtungs-

ermächtigungen 
(zu beachten: § 95d Abs. 1, § 95f Abs. 1 GO) 

 
Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister kann die Zustimmung zur Leistung über- und 
außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 
2.000 € sowie die Zustimmung zum Eingehen über- und außerplanmäßiger Verpflich-
tungsermächtigungen bis zu einem Höchstbetrag von 2.000 € übertragen. Die Geneh-
migung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 
 

§ 10 

Entschädigung 
(zu beachten: Entschädigungsverordnung) 

 
Bestimmungen über die Entschädigung werden in einer gesonderten Entschädigungs-
satzung geregelt. 
 
 

§ 11 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 
(zu beachten: § 29 GO) 

 
Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, Mitgliedern oder 
stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 GO, der Bürgermeiste-
rin oder dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen Gemeindevertreterin-
nen oder -vertreter, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der Ausschüsse nach § 
46 Abs. 3 GO, oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind oh-
ne Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb 
einer Wertgrenze von 10.000 €, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 100 €, 
halten.  
 
Ist dem Abschluß eines Vertrages eine Ausschreibung vorangegangen und der Zu-
schlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leistungen oder der Verdingungs-
ordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen 
erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung rechts-
verbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 25.000 €, bei wiederkehren-
den Leistungen von monatlich 250 €, hält. 
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§ 12 

Verpflichtungserklärungen 
(zu beachten: § 51 GO) 

 
Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 2.500 €, bei wiederkehrenden 
Leistungen monatlich 250 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie 
nicht den Formvorschriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen.  
 
 

§ 13 

Spenden 
(zu beachten: § 76 Abs. 4 GO) 

 
(1) Die Gemeindevertretung hat über die Annahme oder Vermittlung einer Spende,  

Schenkung oder ähnlichen Zuwendung zu entscheiden. Die Entscheidung wird von 
der Gemeindevertretung bis zu einem Wert von 20.000,00 € auf die Bürgermeisterin 
oder den Bürgermeister übertragen. 

 
(2) Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen 

Zuwendungen, die über 50,00 € hinausgehen, erstellt die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister jährlich einen Bericht, in welchem die Geber, die Zuwendungen und 
die Zuwendungszwecke anzugeben sind und leitet diesen der Gemeindevertretung 
zu. 

 
 

§ 14 

Veröffentlichungen 
(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung) 

 
(1) Satzungen der Gemeinde werden im Internet unter der Internetadresse www.amt-

gums.de mit dem Hinweis auf den Veröffentlichungstag veröffentlicht. 
 

(2) Jede Person kann sich diese Satzungen kostenpflichtig zusenden lassen. Textfas-
sungen werden in der Amtsverwaltung des Amtes Geest und Marsch Südholstein 
bereitgehalten.  
 

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist 
in der Form des Absatzes 1 Satz 1 hinzuweisen. 
 

(4) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen eben-
falls in der Form des Absatzes 1 Satz 1, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
 

(5) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachungen der Gemeinde 
werden an den Bekanntmachungstafeln, die sich 
  

• im Buswartehäuschen, Scholenfleth 10 

• am Grundstück Neuer Weg 74 

• am Bürgerbüro Haseldorfer Marsch, Hauptstraße 23 
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befinden, während einer Dauer von einer Woche bekanntgemacht. Der Inhalt wird 
zusätzlich unter der Adresse nach Abs. 1 ins Internet gestellt. 

 
 

§ 15 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
(zu beachten: Datenschutz-Grundverordnung, Landesdatenschutzgesetz) 

 
(1) Namen, Anschrift, Funktion, Fraktionszugehörigkeit und Tätigkeitsdauer der Mit-

glieder der Gemeindevertretung sowie der sonstigen Ausschussmitglieder werden 
von der Gemeinde zu allen mit der Ausübung des Mandates verbundenen Zwecken 
verarbeitet. Die Daten nach Satz 1 werden nach dem Ausscheiden aus dem Amt zu 
archivarischen Zwecken weiter verarbeitet. 
 

(2) Darüber hinaus verarbeitet die Gemeinde Anschrift und Kontoverbindung der Ab-
satz 1, Satz 1 genannten Personen für den Zweck der Zahlungen von Entschädi-
gungen. Eine Übermittlung an Dritte findet nicht statt. 
 

(3) Für den Zweck, Gratulationen auszusprechen, kann die Gemeinde auch das Ge-
burtsdatum der in Absatz 1, Satz 1 genannten Personen verarbeiten, soweit dafür 
die Einwilligung der Betroffenen vorliegt. 
 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Daten von ehrenamtlich Tätigen. 
 

(5) Die Daten nach Absatz 1, Satz 1 werden durch die Gemeinde in geeigneter Weise 
veröffentlicht, gegebenenfalls zusammen mit weiteren Daten nach § 32 Absatz 4 
Gemeindeordnung. 

 
 

§ 16 

Inkrafttreten 

 
Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 
Landrats des Kreises Pinneberg vom        erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen. 
 
Haseldorf, den  
 
 
 
Sellmann 
(Bürgermeister)      (S) 
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